
Bundesministerium 
der justiz uncj 

I für Verbraucherschutz 

KATANSCren , 

████
████ ███ 
Winkiers Platz 2 
22767 Hamburg 

Z.;15,3eztiin 
flAUSAteCreFT Mohrenstraße 37, 10117 Beein 
POSTANSCieFf 11015 Berlin 

BEARBEfTET voti █████████
REFERAT ███

TEL (449 30)18 530 0 
FAX (4-49 30) 18 580 9525 

Eue. pos(steileemiv,bund.de 
AKTEN.J.X>ert Z 66- zu: 1451/6 Z3 437t2021 

r,) An» Berlin, 20 2021 

Auskunft nach dem informationsfreiheitsgesetz (fFG 
Treffen im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
ihre E-Mai vorn 7J uni 2021 

geehrter ██████ ▊

zu ihrem auf Grundlage des informatkonsfrei,,eitsgeseizes (IFG) gestellten Antrag vorn 7. Juni 

2021 auf Zugang zu „serntlichefni Dokument*/ (u.a. Vorlagen, Protokolle, Vermerke, Vorbe-

reitunosuntedaveri) im Zusammenhang Mit Treffen von Vertretern von Telefonica Germany im 

Jahr 2018 in ihrem Haus tei e ich Ihnen. Folgendes mit: 

Nach § -I Absatz 1 Satz 1 (FG hat ,ieder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Ben r 

den des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, 

Sie hauen Ihren Antrag als Teii der Kampagne „Lobbyregqster selbst gemacht gestellt. 
rlegen Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Antragstellung vor, 

Das lnformauonsfreiheitsgeserz soil ein individuelles Informationsinteresse befriedi-
gen, Mit dem lFG wird jedermann wird ein eigenes voraussetzungsloses Zugangsrecht 
zu amtlichen informationen eröffnet (vgl. hierzu Bundestags-Drucksache 15/4493 5. 7), 
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SZIE 2'  VON 4 Mit der von www.abeordnetenwatch. .ae und der Plattform wwwfradenstaatde  initi-

ierten Kampagne ....Lobbyre9Ster selbst gemacnr wird ailerdinas kein indiv uelles In-

formationsinteresse verfodt. Die mit der Kampagne beabsichtigte Überlastung der 

Bundesministerien mit Anträgen nach dem 1FG soll die B'undesreaeruna 'vera essen, 

&r Lobbyregister nach den Vorstellungen der Initiatoren der Kampagne einzuführen. 

DTe nächste Regierungskoalition sollte daher das Lobbyreaster -,,,, ,rs(-9-7äncen und eine 

.Pflicht zur Veröffentlichung 

se KnrtIg r,re 

LLeijkey .ontakten einführen. Wenn sie das nicht tut. wird 

äßig„ nicht nur fetzt, sondern auch in der Zukunft, tausende Anfragen 

pro Jahr nach den Kontakten erhalten' ( hteneifirari ns•z-,4 

rediste -seibstcerhacht-wir-machen-iobbykon,n t,,-7-dPr-bundesregierung-nffentlichfl. 

Der Zweck der Kampagne st vom iFG nicht umfasst rd könnte danA 

rechis-miszträuchilch anzusehen sein. 

nsoweit als 

B. Erganzend und unabi eng ia davon macre cn darauf aufmerksam, dass dem von ihnen 

beantragten Informationszugang Versagu gründe nach dem 1FG entgegenstehen 

Es 'kommen vor allem die Aussuressarunde nach § 3 Nummer 3 Buchstabe b 1FG und 

§ 4 Absatz 1 Satz 1 !FG in Betracht 

Nach (3 3 Nummer 3 Buchstabe b IFG besteht der Anspruch auf informatioi szugang 

n.crn wenn un solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden. 

Der Beratungsprozess innerhalb der Behörde und zwischen Behörden wird durch § 3 

Nummer 3 Buchstabe b 1FG geschützt. Vom Begriff der Beratungen m Sinne von § 3 

Nummer 3 Buchstabe b 1FG ist der Vorgang des gemeinsamen überiegens, Bespre-

chens bzw. Beratschlagens zu treffender Entscheidungen erfasst. Schutzzweck ist die 

Gewährleistung eines unbefangenen und freien tvleinundsaustauschs SOWie einer offe-

nen Meinunasbildung. Eine Beeintrachtiauna ist anzunehmen: wenn sich d e Preisdabe 

der Information auf die Verhandiunden bzw. Beratungen behindernd oder hemmend 

auswirken kann, also nachtege Ausyvirk ungen auf die Vertraulichkeit hat. 

Nach § 4 Absatz 1 Satz 1 soii der Antrag auf Informationszugang abge ehnt ‘, 'erden für 

Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 

Vorbereitung. soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen 

der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behordricher Maßnahmen vereitelt 

wur e. 



S" Y4 " Absatz 1 Satz 1 

Ou iasprozess. 

der Erfolg 

G schutzt den behördliu er, Wiensdildungs- und Entschei-

e genannten entscheidungsvordereitenden Maßnahmen, so-

dlichen übenegunden und Beratungen noch andaue Vereitelt wra 

Entscheidu g wenn diese bei Offencarung der information vdraussicht-

lie überhaupt n;cnt. mit anderem Inhalt oder wesentlich später zustande KamA 

• Zwar bezieht san der Schutz des § 3 Nummer 3 Buchsta:bre b lFG n erster Lnre auf 

laufende Verfahren. bei denen im Fall der Kenntnisnahme Dritter ein Einfluss auf die 

antelnA de Entsciheldund tm Sinne e es ..Mitregereris Dritte( möglich wäre Er 

hierauf jedoch nicht deschrann. Nach Maßaa - der Umstände aes Einzelfalles Kann, 

es Konstellationen geben in denen auch der Zugarid z tPraaen der adgeschilos-

sene Vhirciange zu versagen Bei a: _eschici seneri Vorgängen fällt vor a,iem cc 

Fre e 

durc, „. 

den Kann, 

nnerrai dc 

V e . einer nahheraalichen Publizi 

t. 

beeinträcht!gt wer-

Daruber hinaus kann der Kernbereich exekutiver Eigeniverantworturg betroffen sein, 

der m Bereich des Redierundshandeins nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als 

anerKannter ungesch ebener Ausschlussar 

rese an einem descl utzten Vensoia 

auch e en 

ng-

rid ein e, e,, 

nd Entscheidungsprozess darstellt 

ni ht ausforschcaren Initiau Beratunas- unc.-1 Handiungsber&ch 

schjeßt (vgl. hierzu Sundestags-Drucksache 154493 S. 12). 

Zudem dürfte n ig eines Dr, beteilig_rigsverfahrens rracn § 8 FG erfor-

Cerlich sein Des giit wenn personenbezocene Daten 5 IFG) ,oder Belange Dritter, 

die durch § 6 IFG gesonutzt werden, betroffen sind. Hier Kommt insbesondere der 

Son 

czOr'iütZ 

AnnaitspunKte Es genügen Umstände, die die informationspflichtige Stelle darauf auf-

sam machen dass cc konkrete rvlöd, hket einer Betroffenheit nes nritten 

Oen Ihformato sz: dang geceben ist. 

etrecs , d Oesonaftsgehemn.ssen Dritter in Betracht. Fur die Bejahung 

Gema,5 

tunden 

dem Geouhren- und Auslagenverzeichnis ilAniage ZU I .Absatz 1 der informaflonsge-

O:0;Cfl Dritt teresses am Ausschluss ccc Inforrriationszudands 

osatz 1 Satz 1 IFG werden für zurechenbare offen 

a, dem: lFG Ged Iren u.nici Ausiegen erhoben. Dese bestimmen so 

Leis-

nach 

hnrenverordnung - IFGGebV). Nach § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG ergehen nur einfache 

skünfie gecuhrenfrel En:e P.Infahhe Auskunft liegt grundsätzlich dann vor, wenn Lhre 

Viiiirbi,-re,tund dar Keinen oder zumindest nur e en sehr gerinden 'Verwaltungsaufwand 



Mit dem zu erwartenden erhöhten Verwaltungsaufwand für die Bearbeftuno Ihres An-
trags, insbesondere für dIe Durchführung aes Drittbeteihgüngsverfahrens und der aamt
ennergehenden weiteren Prüfung Ihres Antrags ist eine gebührenfreie Bearbeitung nicht 
r110Q„ h 

Unter Berücksichti,u ,g der pauschae S 4, , :tin setze für indiv aueH zurechenbare 

fentlione Leistungen nach dem IFG (z.B. 60 EUR für den höheren Dienst) ist die Gebühr 
zu bestimmen. Für die Herausgabe von Unterladen / Erteiiung einer schriftlichen Aus-

kunft St je nach den Umständen des EInzelfalls ein Gebührenrahmen von bis zu 
500 EUR vorgesehen. Eine exakte Bezferung der Gebührenhöhe ist ailerdings erst 
nach Bearbeitung Ihres IFG-Antrags mögfich. 

bitte daher um Rückäußerung zum weiteren Verfahren, 

Soliten Se an ihrem Antrag festhaften, bitte ich berets jetzt zum Zwecke des DrittbeLe gungs-
verfahrens arurn eine Begründung für Ihren Antrag einzureichen. Ich bitte zudem um tvlittei-

ob Sie damit einverstanden sind, dass betroffene Dritten über Ihre Identität in Kenntnis 
gesetzt werden und ob Se zur Ubernanme der anfallenden Gebühr bereit sind, 

Solite ich innerhalb der nächsten zwei Wochen keine Nachricht von ihnen erhaiten.oehe ich 
davon aus, dass Sie Ihren Antrag n.cht Neiterverforaen, 

Eine Gebühr •. diesern Fall nch erhoben, 

Hinweis: 

Das BMJV ve, arbeftet im Zusammenhang, mit ihrer Anfrage nach dem FG aussonließ„on - 

che Daten. de notwend2, sind, um mit ihnen zu kommunizieren und um das Verwaitungshan-
dein des BrvIJV ordnundsgemäß zu dokumentieren. Hierzu oehören insbesondere personen-
bezogene Informationen. die Sie unmittelbar übermittelt haben. Die Verarbeituna der Daten ist 
zur Wahrnehmung der Aufgaben des BWV erforderlyon (vg.i. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit §  3 Bundesdatenschützgesetz). 

Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das BWV fin-
den Sie auf der Internetseite unter mvw. brnjv.de. Hier finden Sie u. a. auch nähere Erläut 
ruhgen zu Ihren Rechten sowie weiterführende Kontakt- bzw. Beschwerdemog1ichketen. 


